
S a t z u n g

Zur Aufhebung der Satzung der Gemeinde Rastede über die örtl
die Gestaltung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes N
Teilbereich Raiffeisenstraße vom 02.11.1990, geändert durch di
15.12.1995 und durch die 2. Änderung vom 04.07.1998.

Aufgrund der §§ 6, 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
Fassung in Verbindung mit §§ 56, 97 und 98 der Niedersächsisc
10.02.2003 (Nds. GVBL. S.89) in der zur Zeit geltenden Fassun
Rastede in seiner Sitzung am 02.12.2003 beschlossen, die nachs

A r t i k e l  1
Aufhebung

Die Satzung der Gemeinde Rastede über die örtlichen Bauvorsc
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 61 - Rastede Ort
Raiffeisenstraße vom 02.11.1990, geändert durch die 1. Änderu
die 2. Änderung vom 04.07.1998 wird aufgehoben.

A r t i k e l  2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rastede, den 

______________________
Decker

       Bürgermeister

Nachrichtlicher Hinweis:

1. Sollten Werbeanlagen unmittelbar an einem Baudenkmal an
eine Genehmigungspflicht gemäß § 10 NDSchG. Auch im w
Baudenkmale besteht ein Abstimmungsbedarf mit der zustän
Denkmalschutzbehörde, um dem Umgebungsschutz der Kul
NDSchG gerecht zu werden.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder früh
(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlu
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch
Funde gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des N
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Bezirksregierung
Archäologische Denkmalpflege – oder der Unteren Natursch
Ammerland unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig 
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind na
bis zum Ablauf von 14 Werktagen nach der Anzeige unverä
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe
der Arbeit gestattet.
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